
Unsere vielfältigen 
Förderprogramme im Überblick

Praxisgerechte Förderprogramme sind ein wichtiges Werkzeug für die Umsetzung 
der Verkehrswende. Hessen Mobil unterstützt Kommunen, Zweckverbände und 
Verkehrsunternehmen mit Fachberatung und Finanzierung ihrer Projekte für einen 
zukunftsweisenden Fuß- und Radverkehr sowie eine vernetzte Mobilität.

Unsere Programme zur 
Förderung der Nahmobilität

mobil.hessen.de/nahmobilitaet

Verkehrsinfrastrukturförderung Nord 

Zuständig für die Kreise Fulda, Gießen,  
Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Lahn-Dill,  
Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf, 
Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg,  
Werra-Meißner und die Stadt Kassel 
 
 
Hessen Mobil Straßen und Verkehrsmanagement 
Fachdezernat Verkehrsinfrastrukturförderung Nord 
Leuschnerstraße 73 
34117 Kassel 
 
Tel. (0) 561 7667-0 
vifnord@mobil.hessen.de

Verkehrsinfrastrukturförderung Süd 

Zuständig für die Kreise Bergstraße,  
Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunus, 
Main-Kinzig, Main-Taunus, Odenwald, Offenbach, 
Rheingau-Taunus, Vogelsberg, Wetterau und die 
Städte Darmstadt, Frankfurt a.M., Offenbach und 
Wiesbaden 
 
Hessen Mobil Straßen und Verkehrsmanagement 
Fachdezernat Verkehrsinfrastrukturförderung Süd 
Groß-Gerauer Weg 4 
64295 Darmstadt 
 
Tel. (0) 6151 3306-0 
vifsued@mobil.hessen.de

Ihr Kontakt

Nahmobilitäts-
konzeption  

 

Planungs- und 
Bauprojekte

Öffentlichkeitsarbeit Fahrradparken & 
-verleih

Tragen Sie dazu bei, dass wirklich 
alle Menschen – Jung und Alt 
sowie mobilitätseingeschränke 
Personen – am Rad- und 
Fußverkehr teilhaben können.

Verlagern Sie den KFZ-
Verkehr in Ihrer Region auf 
den Fuß- und Radverkehr. 
Verschaffen Sie Ihrer Region 
durch komfortable und sichere 
Radwege einen Standortvorteil!

Veränderung muss erklärt 
werden – begeistern Sie 
Bürgerinnen und Bürger für 
eine faire, gleichberechtigte 
Verkehrsinfrastruktur.

Kümmern Sie sich nicht 
nur um die Sicherheit der 
Radfahrenden, sondern auch 
die ihrer Fahrräder. Nur so wird 
der Alltagsradverkehr Standard!

Wie Sie die Mobilitäts-
wende in Ihrer Region 
vorantreiben

 ↗ 2.000 € nach Nahmobilitätsrichtlinie Nahmobilitätsrichtlinie

 ↗ 2.000 € für Planungen 
 ↗ 20.000 € für Baumaßnahmen 

Mobilitätsfördergesetz 
 ↗ 5.000 € für Planungen 
 ↗ 50.000 € für Baumaßnahmen 

 ↗ 2.000 € nach Nahmobilitätsrichtlinie Nahmobilitätsrichtlinie

 ↗ 2.000 € für Planungen 
 ↗ 20.000 € für Baumaßnahmen 

Mobilitätsfördergesetz 
 ↗ 5.000 € für Planungen 
 ↗ 50.000 € für Baumaßnahmen 

Wie hoch müssen 
Ihre Gesamtkosten 
mindestens sein? 

 ↗ Nahmobilitätskonzepte 

 ↗ Fuß- und Radwegenetzanalysen  
und -planungen 

 ↗ Mobilitätsmanagement an Schulen  
und öffentlichen Einrichtungen

 ↗ Nahmobilitäts-Checks 

 ↗ Machbarkeitsstudien 
für Modellprojekte

 ↗ Rad- und Gehwege, auch 
Radschnell- und -direktverbindungen 

 ↗ Brücken und Durchlässe im 
Zuge von Geh- und Radwegen 

 ↗ Querungshilfen und Knotenpunkte

 ↗ Beleuchtung außerorts, z.B.  
Schul- und Radschnellwege

 ↗ Radwegebeschilderung inkl. Infotafeln

 ↗ Innovative Modellprojekte

 ↗ Öffentlichkeitswirksame 
Veranstaltungen 

 ↗ Give Aways 

 ↗ Prospekte 

 ↗ Plakate und andere 
Informationsmedien

 ↗ Fahrradabstellplätze und -parkhäuser

 ↗ Fahrradverleihstationen
Welche Maßnahmen  
werden gefördert?

 ↗ Nutzen Sie das Beratungsangebot 
von Hessen Mobil:  
Unsere Expert/innen für die 
Förderung stehen Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite – und zwar 
bereits in der Konzeptphase.

 ↗ Durch eine durchdachte Planung 
vorab lassen sich Anträge 
schneller bearbeiten. Deshalb 
empfehlen wir getrennte 
Förderanträge: Erst die Planung, 
dann den Bau der Maßnahme. 
So können Verzögerungen durch 
Nachfragen reduziert werden.

 ↗ Nutzen Sie für Ihre Öffentlichkeits-
arbeit die aufmerksamkeits-
starken Giveaways der AGNH. 

 ↗ Bündeln Sie Einzelmaßnahmen, 
die in sachlichem Zusammenhang 
stehen, etwa Sammelanträge 
für Fahrradabstellanlagen an 
Schulen in der gesamten Stadt!

Lifehacks für einen  
effektiven Förderprozess

 ↗  ↗ 15 Jahre

 ↗ Bei Wegweisung und ergänzender 
Infrastruktur 7 Jahre

 ↗ Die Zweckbindung ist nach 
Durchführung der Kampagne  
oder der Veranstaltung beendet

 ↗ 15 Jahre

 ↗ Bei Fahrradverleihstationen 7 Jahre
Wie lange müssen Sie 
das geförderte Projekt 
zweckgebunden betreuen? 

Wie hoch ist der maximal 
geförderte Betrag?

 ↗ Nahmobilitäts-Checks: 25.000 €
 ↗ Machbarkeitsstudien:  

In der Regel ca. 50%

 ↗ In der Regel 70%, je nach 
Projekt und Finanzkraft der 
Kommune sogar bis zu 90%

 ↗ Max. 6.000 € – 20.000 €  ↗ In der Regel 70%


